
Leseprobe dexheimer.net

Private Fernschule als
Eingliederungshilfeleistung
Dr. Andreas Dexheimer

Jugendhilfe. Jg./Bd. 63, Heft 2. S. 171–172.

JAHR

2025

TYP

Recht / Kommentierung

AUTORENSCHAFT

Dexheimer, Andreas

Diese Leseprobe dokumentiert den Publikationskontext, die bibliografische Verortung und den Beginn des Beitrags.



INHALT

6 3 .  J a h r g a n g   A p r i l       2 / 2 0 2 5

	 Jugendhilfe 63  2/2025  I

109	 EDITORIAL

Beilagenhinweis:
Mit dieser Ausgabe verteilen wir Beilagen folgender Unternehmen:  
Verlag C.H. Beck oHG  
Wir bitten um freundliche Beachtung.

171	 AKTUELLE RECHTSPRECHUNG
	 Aktuelle Rechtsprechung zum Jugendhilferecht

III-IV	 TERMINE

THEMA
111	 Inklusive Schulen brauchen vielfältiges Wissen und Professionen  

(Stephanie Goeke)

118	 Die Rolle der Schulsozialarbeit im inklusiven Bildungssystem Schule (Melanie Fabel-Lamla)

123	 Schulsozialarbeit und Inklusion (Anja Reinecke-Terner und Johannes Kloha)

129	 Leistungen zur Teilhabe in der Schule (Wolfgang Dworschak)

134	 Der Bildungsort Schule als Handlungsfeld der Heilpädagogik (Ursula Böing)

141	 Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule bei der Förderung von Übergängen im Bildungssystem  
(Nicole Pötter)

146	 Herausforderndem Verhalten im Rahmen schulischer Inklusion wirksam vorbeugen und begegnen  
(Michael Paal, Madeleine Morhardt, Annika Krause und Anna-Maria Hintz)

155	 Mit Präsenz-Teams für Schulanwesenheit und Bildungsteilhabe (Heinrich Ricking und Hannah Wirths)

162	 Die Professor-Otto Speck Schule München (Caroline Quintel)

07490502_Jugendhilfe_2025_02_Innenteil.indb   107490502_Jugendhilfe_2025_02_Innenteil.indb   1 27-Mar-25   07:25:0527-Mar-25   07:25:05



A K T U E L L E  R E C H T S P R E C H U N G

	 Jugendhilfe 63   2/2025  171

Aktuelle Rechtsprechung zum 
Jugendhilferecht

A n d r e a s  D e x h e i m e r

Private Fernschule als 
Eingliederungshilfeleistung

VGH München, Beschl. v. 19.11.2024, 12 
CE 24.16

Die vorliegende Entscheidung des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs München 
(VGH München, Beschl. v. 19.11.2024 – 
12 CE 24.16) befasst sich mit der Kosten-
übernahme für eine private Fernschule im 
Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35a 
SGB VIII i.V.m. § 112 SGB IX. Sie verdeutlicht 
die Anforderungen an die Leistungen für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
und stellt heraus, unter welchen Vorausset-
zungen der Besuch einer privaten Bildungs-
einrichtung ausnahmsweise notwendig ist. 
Diese Entscheidung ist richtungsweisend, da 
sie den Anwendungsbereich der Eingliede-
rungshilfe im Bildungskontext konkretisiert 
und die Rolle der Jugendhilfeträger im Rah-
men der »Ausfallbürgschaft« definiert.

Leitsatz

Auch die Übernahme der Aufwendun-
gen für den Besuch einer privaten Fern-
schule gehört ausnahmsweise zu den 
Leistungen nach § 35a Abs. 3 SGB VIII 
i.V.m. § 112 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IX, 
wenn der Hilfebedarf eines jungen 
Menschen im öffentlichen Schulsys-
tem nicht gedeckt werden kann.

Tenor

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Augs-
burg vom 13.09.2024 wird aufgehoben.

Der Antragsgegner wird verpflichtet, die 
Kostenübernahme für die F.-Fernschule vor-
läufig bis zur Entscheidung in der Hauptsa-
che zu gewähren.

Der Antragsgegner trägt die Kosten des Eil-
verfahrens in beiden Rechtszügen. Das Ver-
fahren ist gerichtskostenfrei.

Sachverhalt

Die Antragstellerin, ein seelisch behindertes 
Mädchen, besuchte seit September 2023 
keinen Unterricht mehr in einer öffentlichen 
Schule. Psychologische und pädagogische 
Gutachten bescheinigten, dass ein regulärer 
Schulbesuch aufgrund schwerwiegender 
seelischer Probleme unmöglich sei. Alter-
nativen wie Hausunterricht oder der Einsatz 
eines Avatars scheiterten an der Erkrankung 
der Antragstellerin, die auch für diese Maß-
nahmen krankgeschrieben war. Der An-
tragsgegner lehnte die Kostenübernahme 
für eine private Fernschule mit Verweis auf 
die Nachrangigkeit der Jugendhilfe ab. Da-
gegen richtete sich die Beschwerde der An-
tragstellerin.

Entscheidungsgründe

Die Entscheidung stützt sich auf § 35a 
SGB VIII, der Hilfen für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche regelt. Gem. § 35a 
Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 112 SGB IX umfasst 
die Eingliederungshilfe auch Maßnahmen, 
die den Zugang zu einer angemessenen 
Schulbildung sicherstellen.

Die Antragstellerin konnte aus objektiven 
und schwerwiegenden subjektiven Gründen 
keine öffentliche Schule besuchen. Der re-
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